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Anfrage 
Sehr geehrter Herr Schuster, 

wir bitten um Beantwortung folgender Frage in der Sitzung des Ausschusses für Schule und 
Bildungskoordinierung am 8. Juni 2016: 

Liegen Erkenntnisse vor, dass die im Rhein-Sieg-Kreis tätigen Schulaufsichtsbeamtinnen 
entgegen den Bestimmungen des Schulgesetzes die Einleitung von Verfahren zur Feststel
lung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bei Schülern/Innen ohne Aufenthaltstitel oder 
ungeklärtem Aufenthaltsstatus zurückweisen bzw. in der Vergangenheit zurückgewiesen ha
ben mit dem Hinweis auf die voraussichtlich nur kurze Verweildauer der Kinder in Deutsch
land? 

Nach den Bestimmungen der § 19 und 20 des Schulgesetzes NRW gilt folgendes Verfahren: 

Hat die Schulaufsichtsbehörde das Verfahren zur Feststellung des Bedarfs an sonderpäda
gogischer Unterstützung aufgrund der Anträge der Eltern oder im Ausnahmefall aufgrund 
des Antrags der Schule eröffnet, beauftragt sie eine sonderpädagogische Lehrkraft und eine 
Lehrkraft der allgemeinen Schule, die Art und Umfang der ggf. notwendigen sonderpädago
gischen Unterstützung in einem gemeinsamen Gutachten darstellen. Die beauftragten Lehr
kräfte laden die Eltern zu einem Gespräch ein und informieren sie über den Ablauf des Ver
fahrens sowie über weitere Beratungsangebote. 

gez. 
Ingo Steiner 
Edgar Hauer 


